
Bg/We-21034011-05-VE-FNP-TÖB / 25.01.2023 

 Träger öffentlicher Belange, die keine Stellungnahme abgegeben haben: Träger öffentlicher Belange, die weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen haben: 

 

 lfd. Nr. 1 

1. LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 

2. Regionalverkehr (RVM) Münsterland GmbH 

3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

4. Stadt Hörstel 

5. Samtgemeinde Freren 

6. Telefonica Deutschland GmbH & Co. OHG 

7. Unitymedia NRW GmbH 

8. Verband der Kath. Kirchengemeinden der Dekanate Ibbenbüren und Mettingen 

9. Ev. Kirche von Westfalen 

10. Fernleitungs Betriebsgesellschaft mbH 

11. Bundesanstalt für Immobilienaufgabe 

12. Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

13. Tele Columbus AG 

14. Deutsche Glasfaser 

15. Bezirksregierung Münster Dezernat 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IHK Nord Westfalen 

2. Handwerkskammer Münster 

3. Westnetz GmbH 

4. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 

5. Stadt Ibbenbüren 

6. Gemeinde Recke 

7. Samtgemeinde Spelle 

8. Samtgemeinde Fürstenau 

9. Samtgemeinde Neuenkirchen 

10. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

11. Thyssengas GmbH 

12. Landkreis Emsland 

13. Bezirksregierung Münster – Dezernat 52  

14. Bezirksregierung Münster – Dezernat 54 
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einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
Nach der Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen ist der südliche Teil des Plangebietes von Ausuferungen der 
„Wiechholzer Aa“ betroffen. Bei einem HQhäufig kommt es zu Ausuferungen mit 
Überflutungen von überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie 
Ausuferungen in der Ortslage von Schale. Bei einem HQextrem gibt es großflächige 
Ausuferungen mit Überflutungen von Wohnbauflächen sowie Industrie-, 
Gewebeflächen und Flächen mit funktionaler Prägung in der Ortslage von 
Schale. An den Risikogewässern befinden sich auf Gemeindegebiet keine HW-
Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Deiche oder Hochwasserrückhaltebecken. 
Die in der Hochwassergefahrenkarte dargestellten Wassertiefen sind auf die 
Topografie zurückzuführen. Im Zuge der Umsetzung der vorgesehenen 
Erschließung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfährt diese jedoch 
tendenziell eine Anpassung. Der Umgang mit dem Niederschlagswasserabfluss 
wird auf Ebene des Bebauungsplanes konkretisiert. Es ist die Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens zur Entwässerung der im südlichen Teil des 
Plangeltungsbereiches herzustellenden Verkehrsfläche vorgesehen. Die in der 
vorliegenden Flächennutzungsplanänderung vorgesehen Nutzungen sind 
tendenziell weniger gefährdet als Wohnbauflächen. Für die potenziell 
überschwemmbaren Bereiche ist eine dem Hochwasser angepasste Bauweise 
sowie ein geeigneter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu empfehlen. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt.  
 
 
Bodenschutz, Abfallwirtschaft 
Das im Altlastenkataster unter der lfd.-Nr.: 05-35 eingetragene Grundstück 
(Gemarkung Hopsten, Flur 4, Flurstück 149) wird in der Planzeichnung als 
„Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ 
gekennzeichnet. Das Erfordernis einer Deklarationsuntersuchung bei der 
Errichtung der Planstraße wird zur Kenntnis genommen. 
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             lfd. Nr. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft nicht den Flächennutzungsplan. Die verkehrsplanerische 
Gestaltung des Einmündungsbereiches der „Bertlinger Straße“ wird auf Ebene 
des Bebauungsplanes konkretisiert.  
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             lfd. Nr. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend der am 5. Februar 2021 via E-Mail erfolgten Abstimmung zwischen 
dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde 
Hopsten sind die von der Planung betroffenen Waldflächen im Verhältnis 1:1,5 
zu ersetzen. Ausgehend von dieser Abstimmung hat die Gemeinde Flächen 
(Gemarkung Halverde, Flur 5, Flurstück 260) ausgewählt, auf denen die 
Aufforstung im Rahmen der Waldumwandlung erfolgen kann. Die Flächen 
wurden vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW als aus forstfachlicher Sicht 
geeignet bewertet.  
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             lfd. Nr. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH wird im Rahmen der Offenlegung die 
Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Die Lage des Geltungsbereiches der 
Flächennutzungsplanänderung auf dem Bergwerksfeld „Alexander“ wird zur 
Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise auf die Rücksichtnahme agrarstruktureller Belange im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen sowie landwirtschaftsschonende Kompensationsmaß-
nahmen werden zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Kompensations-
maßnahmen werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahren konkretisiert. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu den Themen Abfallwirtschaft, 
abfallbezogener Immissionsschutz sowie Altlasten / Bodenschutz keine 
Bedenken bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
 

    



Bg/We-21034011-04-VE-FNP-TÖB / 24.01.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Bundeswehr berührt, aber 
nicht beeinträchtigt werden. 
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Der Hinweis zum Denkmalschutz wird entsprechend der nebenstehenden 
Stellungnahme korrigiert. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die EWE Netz GmbH keine 
Versorgungsleitungen oder -anlagen im Plangebiet betreibt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Höchstspannungsleitungen der 
Amprion GmbH durch das Plangebiet verlaufen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Telekommunikationsanlagen 
der Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH im Plangebiet befinden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Telekommunikationsanlagen der 
Telekom Deutschland GmbH im Plangebiet befinden.  
 

    



Bg/We-21034011-04-VE-FNP-TÖB / 24.01.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 20 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der PLEAdoc GmbH verwalteten 
Versorgungsanlagen nicht betroffen sind. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

 


